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(54) KOMMUNIKATIONSVORRICHTUNG

(57) Bei einerKommunikationsvorrichtungmit einem
ersten Hohlwellenleiter (1; 101), der einen sich in seiner
Längsrichtung erstreckenden Schlitz (4; 104) aufweist,
und mit einer stationären Koppelvorrichtung (5; 105) zur
Ein‑ und Auskopplung eines Mikrowellensignals in den
bzw. aus dem ersten Hohlwellenleiter (1; 101) weist die
Koppelvorrichtung (5; 105) einen zweiten Hohlwellen-
leiter (6; 106) auf, der an einer Seite ohne Schlitz des
ersten Hohlwellenleiters (1; 101) mit diesem verbunden
ist. DieKoppelvorrichtung (5; 105)weistmindestenseine

stationäre Antenne (11; 111A, 111B) auf, die an dem
zweiten Hohlwellenleiter (6; 106) in dessen Hohlraum
(7; 107) hineinragend angeordnet ist, und sie weist min-
destens eine die Hohlräume (3; 103, 7; 107) der beiden
Hohlwellenleiter (1; 101, 6; 106) miteinander verbinden-
de Öffnung (13; 113A, 113B) auf, die den Durchtritt von
sich in einem der beidenHohlwellenleiter (1; 101, 6; 106)
ausbreitenden elektromagnetischen Wellen in den je-
weils anderen Hohlwellenleiter (6; 106, 1; 101) ermög-
licht.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kommunikationsvor-
richtung nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie
ein Schleifleitungssystem nach demOberbegriff des An-
spruchs 11.
[0002] Eine derartige Kommunikationsvorrichtung ist
aus der DE 10 2011108 584 A1 bekannt. Sie ermöglicht
eine Kommunikation mit hoher Bandbreite und Störsi-
cherheit zwischeneinemdurcheineodermehrereSchie-
nen auf einer vorbestimmtenBewegungsbahn geführten
Fahrzeug und einer ortsfesten Station über einen sich
entlang der Bewegungsbahn des Fahrzeugs erstreck-
endenHohlleiter. An einemFahrzeug ist eineAntenne so
angeordnet, dass sie durch einen in Längsrichtung des
Hohlleiters verlaufenden Schlitz in den Hohlraum des
Hohlleiters hineinragt und elektromagnetische Wellen,
die sich innerhalb des Hohlleiters entlang desselben
ausbreiten, empfangen und/oder abstrahlen kann, wäh-
rend sich das Fahrzeug bewegt. Eine ebenfalls zum
Empfang und zur Abstrahlung elektromagnetischerWel-
lengeeigneteAntenneeiner ortsfestenStation ist andem
Hohlleiter so befestigt, dass sie ebenfalls in dessenHohl-
raum hineinragt, um ein Mikrowellensignal in den bzw.
aus dem Hohlleiter ein‑ und auszukoppeln, jedoch nicht
durch den Schlitz.
[0003] Ortsfeste Antennen werden außerdem auch an
Dehnfugen, d.h. an kurzen Lücken zwischen in Längs-
richtung aufeinanderfolgenden Hohlleitern benötigt. Sol-
che Dehnfugen müssen bei langen Übertragungsstre-
cken, die aus mehreren aufeinanderfolgenden Hohllei-
tern bestehen, wegen der unvermeidlichen thermischen
Längenänderungvorgesehenwerden. In jedemvonzwei
durch eine Dehnfuge getrennten Hohlleitern ist nahe der
Dehnfuge jeweils eine von zwei durch ein Koaxialkabel
miteinander verbundenen ortsfestenAntennen angeord-
net, um Signale über die Dehnfuge hinweg von einem
Hohlleiter zum jeweils anderen zu übertragen.
[0004] Wenn sich die von einer ortsfesten Antenne in
einen Hohlleiter abgestrahlten Wellen nur in einer ge-
wünschten Richtung und nicht in beide Richtungen aus-
breiten sollen, was insbesondere bei der Anordnung
einer solchen Antenne nahe einem offenen Ende des
Hohlleiters notwendig ist, muss sie mit einem Reflektor
kombiniert werden, der die Ausbreitung in die uner-
wünschteRichtung, d.h. aus demHohlleiter hinaus, weit-
gehend verhindert. Hierzu wird üblicherweise ein soge-
nannter Kammreflektor eingesetzt, bei dem es sich um
ein nach Art eines Kamms mit Schlitzen versehenes
Blechstück oder um eine mit leitenden Streifen versehe-
ne Leiterplatte handelt, das sich innerhalb des Hohllei-
ters neben einer in diesen hineinragenden Antenne von
dieser aus in die unerwünschte Ausbreitungsrichtung
erstreckt. Die Verwendung eines solchen Kammreflek-
tors ist in dem eingangs genannten Dokument ebenfalls
beschrieben.
[0005] Eine ortsfeste Antenne muss in einem ge-
schlitzten Hohlleiter gegenüber dem Schlitz lateral ver-

setzt angeordnet werden, damit sie von einer durch den
Schlitz in den Hohlleiter ragenden Antenne eines Fahr-
zeugs passiert werden kann. Die üblicherweise lateral
mittige Anordnung des Schlitzes erfordert somit eine
lateral außermittige, also unsymmetrische Anordnung
einer ortsfesten Antenne im Hohlraum des Hohlleiters,
die für deren Abstrahlungs‑ und Empfangscharakteristik
nicht optimal ist. Eine symmetrische ortsfeste Antennen-
konfiguration kann durch die Verwendung von zwei An-
tennen erzielt werden, die symmetrisch zur Mitte des
Querschnitts des Hohlleiters angeordnet sind, wie es
die DE 10 2009 052871 A1 zeigt. In diesem Fall wird
für die Verbindung zwischen den beiden Antennen und
einer stationären Sende‑ und Empfangseinrichtung ein
Splitter/Combiner als zusätzliche Komponente benötigt.
Bei einer solchen Antennenanordnung werden dann
zwei Kammreflektoren benötigt, um die Wellenausbrei-
tung nur in eine gewünschte Richtung zu erlauben.
[0006] AusgehendvondiesemStandderTechnik ist es
die Aufgabe der Erfindung, für die Einspeisung und/oder
Auskopplung eines Mikrowellensignals in bzw. aus ei-
nem geschlitzten Hohlleiter mittels einer ortsfesten An-
tenne eine vorteilhafte neue Lösung aufzuzeigen.
[0007] Die Erfindung löst diese Aufgabe durch eine
Kommunikationsvorrichtungmit denMerkmalen des An-
spruchs 1 sowie durch ein Schleifleitungssystemmit den
Merkmalen des Anspruchs 11. Vorteilhafte Ausgestal-
tungen und zweckmäßige Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den abhängigen Ansprüchen angegeben.
[0008] Erfindungsgemäß ist bei einer Kommunika-
tionsvorrichtung mit einem ersten Hohlleiter, der einen
von einer elektrisch leitfähigen Wandung umgebenen
ersten Hohlraum aufweist, wobei die Wandung an einer
Seite einen sich in Längsrichtung des ersten Hohlleiters
erstreckendenSchlitz aufweist, der eineBewegungeiner
in denerstenHohlraumhineinragendenAntenneentlang
des Hohlleiters ermöglicht, und mit einer stationären
Koppelvorrichtung zur Ein- und Auskopplung eines Mik-
rowellensignals in den bzw. aus dem ersten Hohlleiter
vorgesehen, dass die Koppelvorrichtung einen zweiten
Hohlleiter mit einem zweiten Hohlraum aufweist, der an
einer Seite ohne Schlitz des ersten Hohlleiters mit die-
sem verbunden ist, dass die Koppelvorrichtung mindes-
tens eine stationäre Antenne aufweist, die an dem zwei-
ten Hohlleiter in den zweiten Hohlraum hineinragend
angeordnet ist, und dass die Koppelvorrichtung mindes-
tens eine die beiden Hohlräume miteinander verbinden-
de Öffnung aufweist, die den Durchtritt von sich in einem
der beiden Hohlleiter ausbreitenden elektromagneti-
schen Wellen in den jeweils anderen Hohlleiter ermög-
licht.
[0009] Hierdurch muss bei der Anordnung einer sta-
tionären Antenne keine Rücksicht mehr darauf genom-
men werden, dass sie in dem ersten Hohlleiter von einer
durch dessen Schlitz in diesen hineinragenden Antenne
einesFahrzeugs passiert werden kann, und dieMontage
oder Demontage der Antenne kann auch abseits des
ersten Hohlleiters erfolgen. Der zweite Hohlleiter kann
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an dem ersten außenseitig befestigt werden und der
unbedingt erforderliche Eingriff in den ersten Hohlleiter
zur Ein‑ und Auskopplung von Mikrowellensignalen be-
schränkt sich auf die Herstellung mindestens einer
Öffnung.
[0010] Die Länge des zweiten Hohlleiters ist wesent-
lich, vorzugsweise mindestens um den Faktor 10, ge-
ringerausdieLängedeserstenHohlleiters,wodurchsich
kompakte Abmessungen der Koppelvorrichtung erge-
ben. Für die Funktionsfähigkeit der Koppelvorrichtung
genügt es nämlich, wenn die Länge des zweiten Hohl-
leiters in der Größenordnung der Wellenlänge der elekt-
romagnetischen Wellen liegt, zu deren Ausbreitung der
erste Hohlleiter ausgelegt ist. Eine größere Länge des
zweiten Hohlleiters als nötig würde zwar die Funktions-
fähigkeit der Koppelvorrichtung nicht in Frage stellen,
doch ist unter den Gesichtspunkt des Materialaufwands
eine möglichst geringe Länge des zweiten Hohlleiters,
d.h. eine Länge in der Größenordnung besagter Wellen-
länge zweckmäßig.
[0011] Vorzugsweise ist der zweite Hohlleiter an sei-
nen beiden Längsenden geschlossen, wodurch ohne
den Einsatz von Kammreflektoren eine unerwünschte
Abstrahlung von Mikrowellenleistung in die Umgebung
vermieden werden kann. Die Enden des ersten Hohl-
leiters könnenhingegenzumindest nicht beide geschlos-
sen sein, weil dies die Einbringung einer fahrzeugseiti-
gen Antenne an einem seiner Enden unmöglich machen
würde.
[0012] Bei einer vorteilhaftenAusführungsformhat der
zweite Hohlleiter in seiner Längsrichtung einen parallel
zu dem ersten Hohlleiter liegenden ersten geraden Ab-
schnitt, der anmindestens einem seiner beiden Enden in
einen bogenförmigen Abschnitt übergeht, der an seinem
Ende in einen weiteren geraden Abschnitt übergeht, und
eine stationäre Antenne ist an dem weiteren geraden
Abschnitt angeordnet. Hierdurch eröffnen sich für die
Anordnung und Ausrichtung des Steckverbinders, an
den ein Kabel zur Verbindung der Antenne mit einer
Sende‑ und/oder Empfangseinrichtung anschließbar
ist, zusätzliche Freiheitsgrade, die eine kompakte Bau-
form der Koppelvorrichtung ermöglichen.
[0013] Bevorzugt ragt die mindestens eine stationäre
Antenne in den zweiten Hohlraum von derjenigen Seite
des zweiten Hohlleiters aus, welche der Öffnung gegen-
überliegt, oder von derjenigen Seite des zweiten Hohl-
leiters aus, an welcher sich die Öffnung befindet, hinein.
Diese Ausrichtung der Antenne ist für die Einkopplung
eines Mikrowellensignals in den zweiten Hohlleiter und
für dessen Überleitung in den ersten Hohlleiter vorteil-
haft, da sich hierdurch eine übereinstimmende Polarisa-
tion mit dem von einer durch den Schlitz in den ersten
Hohlraum ragenden Antenne eingekoppelten Mikrowel-
lensignal ergibt.
[0014] Bei einer vorteilhaftenAusführungsformhat der
zweite Hohlleiter eine gerade Form und die Längsrich-
tungen der beiden Hohlleiter liegen parallel zueinander,
wodurch sich dieMöglichkeit ergibt, dass sich die beiden

Hohlleiter eine gemeinsameWandung teilen. Der zweite
Hohlleiter kann in diesem Fall in einfacher Weise durch
die Befestigung eines imQuerschnitt U-förmigenStrang-
profils an einer Seite des ersten Hohlleiters hergestellt
werden.
[0015] Wenn keine Richtungsselektivität der Ein‑ und
Auskopplung von Mikrowellensignalen bezüglich der
Längsrichtung des ersten Hohlleiters erforderlich ist, ge-
nügt es, wenn nur eine stationäre Antenne und eine
Öffnung vorgesehen sind.
[0016] Wenn eine Richtungsselektivität der Ein‑ und
Auskopplung von Mikrowellensignalen bezüglich der
Längsrichtung des ersten Hohlleiters erwünscht ist, so
kann dies in einfacher Weise dadurch erreicht werden,
dass zwei die beiden Hohlräumemiteinander verbinden-
de Öffnungen vorgesehen sind, deren Mittelpunkte in
Längsrichtung der beiden Hohlleiter einen Abstand von-
einander haben, der ein Viertel der Wellenlänge der
elektromagnetischen Wellen beträgt, zu deren Ausbrei-
tung der erste Hohlleiter ausgelegt ist, und dass eine
Antenne zwischen einer der Öffnungen und dem dieser
Öffnung nächstgelegenen Ende des zweiten Hohlleiters
angeordnet ist. Durch destruktive Interferenz ergibt sich
in diesem Fall eine starke Dämpfung von Mikrowellen-
signalen, welche bei ihrer Ausbreitung in dem ersten
Hohlleiter zu den Öffnungen hin oder von diesem fort
die Position der Antenne in Längsrichtung des ersten
Hohlleiters passieren.
[0017] Vorzugsweise beträgt der Abstand der Antenne
von dem ihr nächstgelegenen Ende des zweiten Hohl-
leiters ein Viertel der Wellenlänge der elektromagneti-
schen Wellen, zu deren Ausbreitung der erste Hohlleiter
ausgelegt ist. Hierdurch ergibt sich eineminimale Dämp-
fung des von der Antenne abgestrahlten oder empfang-
enenMikrowellensignals durch die Reflexion amnächst-
gelegenen Ende des zweiten Hohlleiters.
[0018] Vorzugsweise beträgt der Abstand der Antenne
von der ihr nächstgelegenen Öffnung mindestens eine
Wellenlänge der elektromagnetischen Wellen, zu deren
Ausbreitung der erste Hohlleiter ausgelegt ist. Hierdurch
wird eine wirksame Interferenz der durch verschiedene
Öffnungen hindurchtretende Wellen auf ihrem Ausbrei-
tungspfad gewährleistet.
[0019] Eine bezüglich der Längsrichtung des ersten
Hohlleiters bidirektionale Richtungsselektivität der Ein‑
und Auskopplung von Mikrowellensignalen in bzw. aus
dem ersten Hohlleiter kann dadurch erreicht werden,
dass zwischen jeder der zwei Öffnungen und dem der
jeweiligen Öffnung nächstgelegenen Ende des zweiten
Hohlleiters jeweils eine Antenne angeordnet ist. Bei die-
ser Anordnung erfahren sich innerhalb des ersten Hohl-
leiters ausbreitendeMikrowellensignale auf demWegzu
einer der beiden Antennen eine starke Dämpfung durch
destruktive Interferenz, wobei es von der Ausbreitungs-
richtung abhängt, welche der beiden Antennen davon
betroffen ist.
[0020] Wenn eine mit den beiden stationären Anten-
nen der Koppelvorrichtung verbindbare stationäre Sen-
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de‑ und Empfangseinrichtung eine Vergleichseinrich-
tung enthält, die dazu eingerichtet ist, anhand eines
Vergleichs der Intensitäten der von den beiden stationä-
ren Antennen empfangenen Mikrowellensignale die
Richtung zu ermitteln, aus welcher sich ein Mikrowellen-
signal in dem ersten Hohlleiter zu der Koppelvorrichtung
hin ausgebreitet hat, so kann hieraus auf die Position des
Senders entlang des ersten Hohlleiters bezüglich der
Koppelvorrichtung geschlossen werden.
[0021] Mittels eineUmschalteinrichtung, durchwelche
eine stationäre Sende‑ und Empfangseinrichtung wahl-
weise mit jeder einzelnen der beiden stationären Anten-
nen verbindbar ist, kann ein Mikrowellensignal aufgrund
der Richtungsselektivität der Koppelvorrichtung zur ge-
zielten Ausbreitung in nur einer der beiden entgegenge-
setztenRichtungen in den erstenHohlleiter eingekoppelt
werden.
[0022] Mittels zweierSende‑undEmpfangseinrichtun-
gen, die zum Senden und Empfangen von Mikrowellen-
signalen auf voneinander verschiedenen Frequenzen
eingerichtet sind, und von denen jede mit jeweils einer
der beiden Antennen verbunden ist, kann eine ortsfeste
Station gleichzeitigmit zwei verschiedenen Fahrzeugen,
die sich an dem ersten Hohlleiter auf verschiedenen
Seiten der Koppelvorrichtung befinden, kommunizieren.
[0023] Bevorzugt kann die oben und in den Ansprü-
chen beschriebene Kommunikationsvorrichtung bei ei-
nemSchleifleitungssystemzurkonduktivenÜbertragung
elektrischer Energie zwischen einer ortsfest montierten
länglichen Schleifleitung und einem an einem verfahrba-
ren elektrischen Verbraucher angebrachten Stromab-
nehmer verwendet werden. Bevorzugt kann die Schleif-
leitung hierzu in ihre Längsrichtung verlaufende Strom-
schienen aufweisen, welche bevorzugt in einem oder
jeweils einem Hohlprofil mit einem in Längsrichtung ver-
laufenden Längsschlitz angeordnet sein können. Ein
oder mehrere Schleifkontakte des Stromabnehmers
können dann jeweils durch den bzw. die Längsschlitze
in das Hohlprofil an die eine bzw. die Stromschienen
bringbar sein. Weiter können die Stromschienen an
dem ersten Hohlleiter, insbesondere an der den ersten
Hohlraum umgebenden elektrisch leitfähigen Wandung
direkt elektrisch leitend oder gegenüber dem ersten
Hohlleiter elektrisch isoliert angeordnet sein.
[0024] Weitere Besonderheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der folgenden Beschreibung von
bevorzugten Ausführungsbeispielen anhand der Zeich-
nungen. In diesen zeigen

Fig. 1 eine Seitenansicht einer ersten Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Kommunika-
tionsvorrichtung;

Fig. 2 einen teilweisen Längsschnitt der Kommuni-
kationsvorrichtung aus Fig. 1 entlang der Li-
nie A-A in Fig. 3;

Fig. 3 eine Vorderansicht der erfindungsgemäßen

Kommunikationsvorrichtung aus Fig. 1;

Fig. 4 einen teilweisen Querschnitt der Kommuni-
kationsvorrichtung aus Fig. 1 entlang der Li-
nie B-B in Fig. 1;

Fig. 5 eine Draufsicht auf eine zweite Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Kommunika-
tionsvorrichtung;

Fig. 6 eine Seitenansicht einer dritten Ausführungs-
form einer erfindungsgemäßen Kommunika-
tionsvorrichtung;

Fig. 7 eine Seitenansicht einer vierten Ausfüh-
rungsform einer erfindungsgemäßen Kom-
munikationsvorrichtung;

Fig. 8 einen teilweisen Längsschnitt der Kommuni-
kationsvorrichtung aus Fig. 7 entlang der Li-
nie A-A in Fig. 9;

Fig. 9 eine Vorderansicht der erfindungsgemäßen
Kommunikationsvorrichtung aus Fig. 7;

Fig. 10 einen teilweisen Querschnitt der Kommuni-
kationsvorrichtung aus Fig. 7 entlang der Li-
nie B-B in Fig. 7;

Fig. 11 ein Blockschaltbild zur vierten Ausführungs-
form der Erfindung;

Fig. 12 ein weiteres Blockschaltbild zur vierten Aus-
führungsform der Erfindung;

[0025] Eine erste Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Kommunikationsvorrichtung zeigen die Figu-
ren 1 bis 4. Ein erster Hohlleiter 1 stellt einen Kommuni-
kationskanal für die Kommunikation zwischen einem
schienengeführten Fahrzeug und einer ortsfesten Sta-
tion, welche beispielsweise die Bewegung des Fahr-
zeugs überwacht und/oder steuert, und/oder anderen
auf derselben Strecke fahrenden Fahrzeugen bereit.
Er besteht aus einemStrangprofil, daselektrisch leitfähig
ist und insbesondere aus Metall bestehen kann. Das
Strangprofilwird voneinerWandung2gebildet, die einen
Hohlraum 3 von näherungsweise rechteckigem Quer-
schnitt umgibt und an einer Seite in zwei zueinander
spiegelsymmetrische und von dem Hohlraum 3 senk-
recht abragende Vorsprünge übergeht, die zwischen
sich einen lateral mittigen Schlitz 4 in Längsrichtung
des ersten Hohlleiters 1 definieren. Durch den Schlitz
4 ragt eine in den Figuren nicht dargestellte Antenne des
Fahrzeugs in den näherungsweise rechteckigen Hohl-
raum 3 im Inneren des Hohlleiters 1 hinein. Das Ver-
hältnis der Länge des ersten Hohlleiters 1 zu seinen
Querschnittsabmessungen ist weitaus größer als es in
den Figuren 1 und 2 zum Ausdruck kommt, da von dem
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ersten Hohlleiter 1 in diesen Figuren nur ein sehr kurzer
Abschnitt in Längsrichtung dargestellt ist.
[0026] Zur Ein‑ und Auskopplung vomMikrowellensig-
nalen in bzw. aus demerstenHohlleiter 1 ist eine Koppel-
vorrichtung 5 vorgesehen. An der dem Schlitz 4 gegen-
überliegenden Seite des ersten Hohlleiters 1 ist parallel
zu diesem ein zweiter Hohlleiter 6 mit einem Hohlraum 7
angeordnet, dessen Querschnittsbreite, d.h. Quer-
schnittsabmessung senkrecht zu dem Schlitz 4 etwa
der Breite des Hohlraumes 3 des ersten Hohlleiters 1
entspricht. Die Längedes zweitenHohlleiters 6 ist jedoch
wesentlich geringer als diejenige deserstenHohlleiters 1
und liegt in der Größenordnung der mittleren Wellen-
länge der elektromagnetischen Wellen, zu deren Aus-
breitung der erste Hohlleiter 1 ausgelegt ist. Der zweite
Hohlleiter 6 weist keinen Schlitz auf und ist an seinen
beiden Längsenden geschlossen.
[0027] Auch der zweite Hohlleiter 6 besteht aus einem
leitfähigen Material wie insbesondere Metall. Er ist an
demerstenHohlleiter 1 so befestigt, dass an demjenigen
Wandungsabschnitt 8 des ersten Hohlleiters 1, welcher
dessenSchlitz4gegenüberliegt, einWandungsabschnitt
9 des zweiten Hohlleiters 6 anliegt. Die Verbindung der
beiden Hohlleiter 1 und 6, die in den Figuren nicht dar-
gestellt ist, kann beispielsweise durch Klebung, durch
Schweißung, durcheineSchraubverbindung, oder durch
eine die beiden Hohlleiter 1 und 6 umgebende und an-
einander andrückende Klammer bewirkt werden. Der
Wandungsabschnitt 9 des zweiten Hohlleiters 6 kann
auch durch den Wandungsabschnitt 8 des ersten Hohl-
leiters 1 gebildet werden. In diesem Fall braucht zur
Herstellung des zweiten Hohlleiters 6 nur ein im Quer-
schnitt U-förmiges Strangprofil mit geschlossenen En-
den auf den ersten Hohlleiters 1 aufgesetzt und mit
diesem verbunden zu werden.
[0028] In den Hohlraum 7 im Inneren des zweiten
Hohlleiters 6 ragt durch einen Wandungsabschnitt 10
des zweiten Hohlleiters 6, welcher dem an dem ersten
Hohlleiter 1 anliegenden Wandungsabschnitt 8 gegen-
überliegt, eine stationäre Antenne 11 hinein, die mit
einem Steckverbinder 12 an der Außenseite des Wand-
ungsabschnitts 10 verbunden ist. An dem Steckverbin-
der 12 ist zur Verbindung der Antenne 11 mit einer orts-
festen Station ein Kabel ansteckbar.
[0029] Beide Hohlleiter 1 und 6 weisen jeweils eine in
der Querschnittsansicht lateral mittig angeordnete und
gleichgroßeÖffnungauf undder zweiteHohlleiter 6 ist an
dem ersten Hohlleiter 1 in Längsrichtung so positioniert,
dass die beiden Öffnungen miteinander fluchten und
zusammen eine die Hohlräume 4 und 9 der beiden Hohl-
leiter 2und6miteinander verbindendeÖffnung13bilden.
Die Größe der Öffnung 13 ist so gewählt, dass elektro-
magnetische Wellen in dem Wellenlängenbereich, für
den die beiden Hohlleiter 1 und 6 sowie die Antenne
11 ausgelegt sind, durch sie hindurchtreten können, so
dass von der Antenne 11 in den Hohlraum 9 des zweiten
Hohlleiters 6 abgestrahlteWellendurch dieÖffnung 13 in
den Hohlraum 4 des ersten Hohlleiters 1 gelangen und

sichdort in dessenLängsrichtungausbreiten könnenund
von einer Antenne eines Fahrzeugs abgestrahlte und
sich in dem ersten Hohlleiter 1 ausbreitende Wellen
durch die Öffnung 13 in den Hohlraum 9 des zweiten
Hohlleiters 6 gelangen und dort von der Antenne 11
empfangen werden können.
[0030] Die stationäre Antenne 11 kann aufgrund der
Tatsache, dass sie nicht in den Hohlraum 4 des ersten
Hohlleiters1hineinragt, lateralmittig, d.h.mit demSchlitz
5 des ersten Hohlleiters 2 fluchtend angeordnet werden.
Zur Wahrung einer lateralen Symmetrie muss also keine
zweite Antenne vorgesehen werden. Die ebenfalls mit-
tige Anordnung der Antenne 11 und der Öffnung 13 in
Längsrichtung des zweiten Hohlleiters 6 ist bevorzugt,
aber nicht obligatorisch.
[0031] Die Ausbreitung von der Antenne 11 aus und
der Empfang elektromagnetischer Wellen durch die An-
tenne 11 sind bei dieser ersten Ausführungsform nicht
richtungsselektiv, sondern sie erfolgen gleichermaßen in
beide bzw. aus beiden Richtungen längs des ersten
Hohlleiters 1. Diese Ausführungsform eignet sich daher
in erster Linie zur Ein- undAuskopplung einesSignals an
einerStelle eines erstenHohlleiters 1,welche soweit von
dessen Enden entfernt ist, dass eine Unterbindung der
Abstrahlung aus einem Ende des ersten Hohlleiters 1
hinaus nicht notwendig ist, sondern vielmehr eine Ab-
strahlung sowie ein Empfang in beide bzw. aus beiden
Richtungen längs des ersten Hohlleiters 1 erwünscht ist.
[0032] Eine zweite Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Kommunikationsvorrichtung zeigt Fig. 5 in ei-
ner Draufsicht, d.h. in einer Sicht auf die dem Schlitz 4
gegenüberliegende Seite des ersten Hohlleiters 1. Wie
aus Fig. 5 ersichtlich ist, hat der zweite Hohlleiter 6 bei
dieser Ausführungsform keine gerade Form, sondern er
besteht aus zwei geraden Abschnitten 6A und 6C, deren
Längsrichtungen senkrecht zueinander liegen, und aus
einem bogenförmigen Abschnitt 6B, welcher die beiden
geraden Abschnitte 6A und 6C miteinander verbindet.
Der erste gerade Abschnitt 6A des zweiten Hohlleiters 6
liegt wie bei der ersten Ausführungsform an dem ersten
Hohlleiter 1 parallel zu diesem an und die Hohlräume der
beiden Hohlleiter 1 und 6 sind auch hier durch eine
Öffnung 13 miteinander verbunden.
[0033] Der andere gerade Abschnitt 6C des zweiten
Hohlleiters 6 ragt in der Draufsicht von Fig. 5 senkrecht
zur Längsrichtung des ersten Hohlleiters 1 von diesem
fort. An diesem Abschnitt 6C des zweiten Hohlleiters 6,
also in der Draufsicht von Fig. 5 seitlich abseits des
ersten Hohlleiters 1, sind die Antenne 11 und der Steck-
verbinder 12 angeordnet. Hierdurch ergibt sich die Mög-
lichkeit, den Steckverbinder 12 und das an diesem anzu-
schließende Kabel optional auch an der Unterseite des
zweiten Hohlleiters 6 anzuordnen, wie es in Fig. 5 durch
die gestrichelte Darstellung dieser Elemente angedeutet
ist. Diese Ausführungsform eröffnet somit einen zusätz-
lichen konstruktiven Freiheitsgrad und kann insbeson-
dere dann vorteilhaft sein, wenn der Steckverbinder 12
und das an ihm anzuschließende Kabel in ihrer bei der
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ersten Ausführungsform vorgesehenen Anordnung an
der Oberseite des zweiten Hohlleiters 6 störend wirken
würden.
[0034] Eine dritte Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Kommunikationsvorrichtung zeigt Fig. 6 in ei-
ner Seitenansicht entsprechend Fig. 1. Wie aus Fig. 6
ersichtlich ist, hat der zweite Hohlleiter 6 auch bei dieser
AusführungsformkeinegeradeForm, sonderner besteht
aus zwei geraden Abschnitten, deren Längsrichtungen
senkrecht zueinander liegen, und aus einem bogenför-
migen Abschnitt 6B, welcher die beiden geraden Ab-
schnitte 6A und 6C miteinander verbindet. Der erste
geradeAbschnitt 6Ades zweitenHohlleiters 6 liegt eben-
so wie bei der ersten Ausführungsform parallel zu dem
ersten Hohlleiter 1 an diesem an und die Hohlräume der
beiden Hohlleiter 1 und 6 sind auch hier durch eine in der
Ansicht von Fig. 6 nicht sichtbare Öffnung miteinander
verbunden.
[0035] Der andere gerade Abschnitt 6C des zweiten
Hohlleiters 6 ragt auch hier wie bei der zweiten Ausfüh-
rungsform senkrecht zur Längsrichtung des ersten Hohl-
leiters 1 von diesem fort, jedoch in der Seitenansicht von
Fig. 6 nach oben, also im Vergleich zur zweiten Ausfüh-
rungsform von Fig. 5 in eine um 90° abweichende Rich-
tung. An diesem Abschnitt 6C des zweiten Hohlleiters 6,
also in der Seitenansicht von Fig. 6 oberhalb des ersten
Hohlleiters1, sinddieAntenne11undderSteckverbinder
12 angeordnet, wobei diese Elemente auch anders als in
Fig. 6 gezeigt, an derjenigenSeite desAbschnitts 6Cdes
zweiten Hohlleiters 6 angeordnet werden können, wel-
che in die konvexe Seite des bogenförmigen Abschnitts
6B übergeht, also in Fig. 6 auf der rechten Seite des
Abschnitts 6C. Die dritte Ausführungsform eröffnet die
Möglichkeit, den Steckverbinder 12 parallel zur Längs-
achse des Hohlleiters 1 anzuordnen, was bei einer Ver-
legung des an dem Steckverbinder 12 anzuschließen-
den Kabels entlang des ersten Hohlleiters 1 vorteilhaft
sein kann, da eine Kabelschlaufe vermieden wird.
[0036] Eine vierte Ausführungsform einer erfindungs-
gemäßen Kommunikationsvorrichtung zeigen die Figu-
ren 7 bis 10. Ein erster Hohlleiter 101, dessen Funktion
derjenigen desHohlleiters 1 der erstenAusführungsform
entspricht, besteht auseinemStrangprofil, das elektrisch
leitfähig ist und insbesondere aus Metall bestehen kann.
Das Strangprofil wird von einer Wandung 102 gebildet,
die einen Hohlraum 103 von näherungsweise rechtecki-
gem Querschnitt umgibt und an einer Seite in zwei zu-
einander spiegelsymmetrische und von dem Hohlraum
103 senkrecht abragende Vorsprünge übergeht, die zwi-
schen sich einen lateral mittigen Schlitz 104 in Längs-
richtungdeserstenHohlleiters 101definieren.Durchden
Schlitz 104 ragt eine in den Figuren nicht dargestellte
Antenne des Fahrzeugs in einen näherungsweise rech-
teckigenHohlraum103 im InnerendeserstenHohlleiters
101 hinein. Das Verhältnis der Länge des ersten Hohl-
leiters 101 zu seinenQuerschnittsabmessungen ist weit-
aus größer als es in den Figuren 5 und 6 zum Ausdruck
kommt, da von dem ersten Hohlleiter 101 in diesen

Figuren nur ein sehr kurzer Abschnitt in Längsrichtung
dargestellt ist.
[0037] An der dem Schlitz 104 gegenüberliegenden
SeitedeserstenHohlleiters 101 ist parallel zudemersten
Hohlleiter 104 ein zweiter Hohlleiter 106 mit einem Hohl-
raum 107 angeordnet, dessen Querschnittsabmessun-
gen annähernd denjenigen des Hohlraumes des ersten
Hohlleiters 101 entsprechen. Die Länge des zweiten
Hohlleiters 106 ist jedoch wesentlich geringer und liegt
in der Größenordnung der Wellenlänge der elektromag-
netischen Wellen, zu deren Ausbreitung der erste Hohl-
leiter 101 ausgelegt ist. Sie ist allerdings größer als die
Länge des zweitenHohlleiters 6 der erstenAusführungs-
form. Bei dem in den Figuren 5 und 6 dargestellten
Ausführungsbeispiel beträgt die Länge des zweiten
Hohlleiters 106 ungefähr das doppelte besagter Wellen-
länge. Der zweite Hohlleiter 106 weist keinen Schlitz auf
und ist an seinen beiden Längsenden geschlossen.
[0038] Auch der zweite Hohlleiter 106 besteht aus
einem leitfähigen Material wie insbesondere Metall. Er
ist an dem ersten Hohlleiter 102 so befestigt, dass ein
Wandungsabschnitt 109 des zweiten Hohlleiters 106 an
demjenigen Wandungsabschnitt 108 des ersten Hohl-
leiters 101, welcher dessen Schlitz 104 gegenüberliegt,
anliegt. Die Verbindung der beiden Hohlleiter 101 und
106, die in den Figuren nicht dargestellt ist, kann bei-
spielsweise durch Klebung, durch Schweißung, durch
eine Schraubverbindung, oder durch eine die beiden
Hohlleiter 101 und 106 umgebende und aneinander
andrückende Klammer bewirkt werden. Der Wandungs-
abschnitt 109 des zweiten Hohlleiters 106 kann auch
durch den Wandungsabschnitt 108 des ersten Hohllei-
ters 101 gebildet werden. In diesem Fall braucht zur
Herstellung des zweiten Hohlleiters 106 nur ein imQuer-
schnitt U-förmiges Strangprofil mit geschlossenen En-
den auf den ersten Hohlleiters 101 aufgesetzt und mit
diesem verbunden zu werden.
[0039] In den Hohlraum 107 im Inneren des zweiten
Hohlleiters 106 ragen durch einen Wandungsabschnitt
110 des zweiten Hohlleiters 106, welcher dem an dem
ersten Hohlleiter 102 anliegenden Wandungsabschnitt
109 gegenüberliegt, zwei stationäre Antennen 111A und
111B hinein, die jeweils mit einem Steckverbinder 112A
bzw. 112B an der Außenseite des Wandungsabschnitts
110 verbunden sind. An den Steckverbindern 112A und
112B ist zur Verbindung der Antennen 111A bzw. 111B
mit einer ortsfesten Station jeweils ein Kabel ansteckbar.
[0040] Beide Hohlleiter 101 und 106 weisen jeweils
zwei in der Querschnittsansicht lateral mittig angeordne-
te und gleich große Öffnungen im gleichen Abstand zu-
einander in Längsrichtung des jeweiligenHohlleiters 101
bzw. 106 auf und der zweite Hohlleiter 106 ist an dem
ersten Hohlleiter 101 in Längsrichtung so positioniert,
dass jede der beiden Öffnungen des ersten Hohlleiters
101mit jeweils einerÖffnungdes zweitenHohlleiters 106
fluchtet und zusammen mit dieser jeweils eine die Hohl-
räume 103 und 107 der beiden Hohlleiter 101 und 106
miteinander verbindendeÖffnung113Abzw. 113Bbildet.
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[0041] Die Größe der Öffnungen 113A und 113B ist so
gewählt, dass elektromagnetische Wellen in dem Wel-
lenlängenbereich, für den die beiden Hohlleiter 101 und
106 sowie die Antennen 111A und 111B ausgelegt sind,
durch sie hindurchtreten können, so dass vondenAnten-
nen 111A und 111B abgestrahlte Wellen durch die Öff-
nungen 113A und 113B in den Hohlraum 103 des ersten
Hohlleiters 101 gelangen und sich dort in dessen Längs-
richtung ausbreiten können und von einer Antenne eines
Fahrzeugs abgestrahlte und sich in dem Hohlleiter 101
ausbreitende Wellen durch die Öffnungen 113A und
113B in den Hohlraum 107 des zweiten Hohlleiters 106
gelangen und dort von den Antennen 111A und 111B
empfangen werden können.
[0042] Der Abstand d der jeweiligen Mittelpunkte der
Öffnungen 113A und 113B in Längsrichtung der beiden
Hohlleiter 101 und 106 beträgt ein Viertel der mittleren
Wellenlänge des Wellenlängenbereiches, für den die
beiden Hohlleiter 102 und 106 sowie die Antennen
111A und 111B ausgelegt sind. Die Anordnung der Öff-
nungen 113Aund 113B ist in Längsrichtung symmetrisch
zu den beiden Enden des zweiten Hohlleiters 106. Die
Antennen 111A und 111B sind in Längsrichtung des
zweiten Hohlleiters 106 deutlich weiter voneinander ent-
fernt als die beiden Öffnungen 113A und 113B. Ihre An-
ordnung ist in Längsrichtung der beiden Hohlleiter 101
und 106 vorzugsweise, aber nicht notwendigerweise
symmetrisch zu den beiden Öffnungen 113A und 113B.
[0043] In dem in den Figuren 7 und 8 gezeigten Aus-
führungsbeispiel beträgt der Abstand d der jeweiligen
Mittelachse einer Antenne 111A und 111B vom jeweils
nächstgelegenen Ende des zweiten Hohlleiters 106
ebenso wie der Mittenabstand der Öffnungen 113A
und 113B ein Viertel der Wellenlänge, für welche die
beiden Hohlleiter 101 und 106 ausgelegt sind, was eine
besonders bevorzugte Anordnung ist. Der Abstand einer
Antenne 111A bzw. 111B von der ihr nächstgelegenen
Öffnung 113A bzw. 113B beträgt hier etwas mehr als die
Hälfte besagter Wellenlänge, wobei etwa eine Wellen-
länge der bevorzugte Wert ist.
[0044] Infolge desAbstandes derÖffnungen 113Aund
113B von einem Viertel der mittleren Wellenlänge, für
welche die Hohlleiter 102 und 106 sowie die Antennen
111Aund111Bausgelegt sind, habenbei denWellen, die
sich in Fig. 6 von links her in dem ersten Hohlleiter 101
ausbreiten, diejenigen Anteile, welche durch dieÖffnung
113A in den zweitenHohlleiter 106 übertreten, und dieje-
nigen Anteile, welche durch die Öffnung 113B in den
zweiten Hohlleiter 106 übertreten, auf dem Ausbrei-
tungsweg zu der linken Antenne 111A einen Wegunter-
schied von annähernd der Hälfte ihrerWellenlänge. Dies
bewirkt am Ort der Antenne 111A eine destruktive Inter-
ferenz und damit eine starke Dämpfung des empfang-
enen Signals im Vergleich zu dem von der anderen
Antenne 111B empfangenen Signal, bei dem eine kon-
struktive Interferenz der aus dem ersten Hohlleiter 101
durch die beiden Öffnungen 113A und 113B in den zwei-
ten Hohlleiter 106 übertretenden Signale erfolgt.

[0045] Ein sich in dem ersten Hohlleiter 101 in Fig. 8
von links nach rechts ausbreitendes Mikrowellensignal
wirdalso vonder rechtenAntenne111Bmit einerwesent-
lich größeren Empfangsleistung empfangen als von der
linken Antenne 111A. Aufgrund der Symmetrie der An-
ordnung gilt, dass ein sich in demerstenHohlleiter 102 in
Fig. 8 von rechts nach links ausbreitendes Mikrowellen-
signal von der linken Antenne 111A mit einer wesentlich
größeren Empfangsleistung empfangen wird als von der
rechten Antenne 111B.
[0046] DerEffektderdestruktiven Interferenzaufgrund
desWegunterschiedes wirkt auch auf von den Antennen
111A und 111B abgestrahlten Signale. Ein von der An-
tenne 111A abgestrahltes Signal breitet sich in dem ers-
ten Hohlleiter 101 von der Öffnung 113A aus nach links
mit einer wesentlich geringeren Leistung aus als von den
beiden Öffnungen 113A und 113B aus nach rechts. Auf-
grund der Symmetrie der Anordnung gilt, dass ein von
der Antenne 111B abgestrahltes Signal sich in dem ers-
ten Hohlleiter 101 von der Öffnung 113B aus nach rechts
mit einer wesentlich geringeren Leistung ausbreitet als
von den beiden Öffnungen 113A und 113B aus nach
links.
[0047] Die Ausbreitung von den Antennen 111A und
111B abgestrahlter Wellen in dem ersten Hohlleiter 101
und der Empfang elektromagnetischer Wellen durch die
Antennen 111A und 111B aus dem ersten Hohlleiter 101
sind also bei dieser zweiten Ausführungsform bezüglich
der Längsrichtung des ersten Hohlleiters 101 richtungs-
selektiv. Diese Ausführungsform eignet sich daher zur
gleichzeitigen Ein‑ und Auskopplung verschiedener Sig-
nale in bzw. aus einem Hohlleiter 101 in bzw. aus entge-
gengesetzten Richtungen in der Längsrichtung des
Hohlleiters 101.
[0048] Die stationären Antennen 111A und 111B kön-
nen auch hier aufgrund der Tatsache, dass sie nicht in
den Hohlraum 104 des ersten Hohlleiters 101 hinein-
ragen, lateral mittig, d.h. mit dem Schlitz 103 des ersten
Hohlleiters 101 fluchtend angeordnet werden. Zur Wah-
rungeiner lateralenSymmetriemüssenalsohiernurzwei
und nicht vier Antennen vorgesehen werden.
[0049] Die vierte Ausführungsform kann zu einer fünf-
ten Ausführungsform modifiziert werden, welche dazu
geeignet ist, ein Mikrowellensignal an einem Ende eines
Hohlleiters 101 in diesen einzustrahlen oder aus diesem
zu empfangen, indem gegenüber der vierten Ausfüh-
rungsform eine der beiden Antennen 111A oder 111B
weggelassen wird, je nachdem, welche Richtung in
Längsrichtung des ersten Hohlleiters 101 die gewünsch-
te Abstrahlungs‑ und Empfangsrichtung sein soll. Es
versteht sich, dass bei einem Entfallen einer der beiden
Antennen 111A oder 111B nur noch eine effektive Ab-
strahlung und ein effektiver Empfang in eine bzw. aus
einer der beiden Richtungen möglich ist, d.h. dass in der
entgegengesetzten Sende‑ und Empfangsrichtung eine
starke Dämpfung erfolgt. Damit bei einer Anordnung am
Ende eines Hohlleiters 101 die Abstrahlung und der
Empfang in den Hohlleiter 101 bzw. aus diesem erfolgt,
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ist bei der dritten Ausführungsform die in diesem Fall
einzigeAntenneandemzweitenHohlleiter 106 näher bei
dem Ende des ersten Hohlleiters 101 angeordnet als die
Öffnungen113Aund113B.Wennbeispielsweise in Fig. 6
der erste Hohlleiter 101 nahe dem linken Ende des zwei-
ten Hohlleiters 106 enden würde und sich vom rechten
Ende des zweiten Hohlleiters 106 aus weit nach rechts
erstrecken würde, dann wäre nur die linke Antenne 111A
vorhanden.
[0050] Die fünfte Ausführungsform eignet sich grund-
sätzlich auch zur Verwendung an Dehnfugen zwischen
zwei aufeinanderfolgend angeordneten Hohlleitern 101.
In diesem Fall ist an jedem der beiden zweiten Hohlleiter
106 jeweils nur eine Antenne 111A bzw. 111B angeord-
net, die sich jeweils näher anderDehnfugeals die jeweils
nächstgelegene der beiden Öffnungen 113A und 113B
befindet. Diese beiden Antennen sind durch ein flexibles
Hochfrequenzkabel miteinander verbunden. Hierdurch
wird ein amEnde eines der ersten Hohlleiter 101 ankom-
mendes Mikrowellensignal nach der Ausbreitung durch
die Öffnungen 113 A und 113B und den mit ersten Hohl-
leiter 101 verbundenen zweiten Hohlleiter 106 durch die
in diesen hineinragende Antenne empfangen, über das
Hochfrequenzkabel zu der in den anderen zweiten Hohl-
leiter 106 hineinragende Antenne übertragen, durch die-
se in den anderen zweitenHohlleiter 106 abgestrahlt und
breitet sich dann durch die dortigen Öffnungen 113A und
113B in den anderen ersten Hohlleiter 101 aus. Die
Symmetrie der Anordnung ermöglicht auf dem beschrie-
benen Übertragungsweg eine bidirektionale Übertra-
gung von Signalen über die Dehnfuge hinweg.
[0051] Die einzige Antenne 11 der ersten Ausfüh-
rungsform der Erfindung sowie die beiden Antennen
111A und 111B vierten Ausführungsform sind mit einer
Sende‑ und Empfangseinrichtung einer ortsfesten Sta-
tion verbunden, welche die Bewegung von Fahrzeugen
auf der Fahrstrecke, entlang derer eine aus mindestens
einem ersten Hohlleiter 1 bzw. 101 bestehende Über-
tragungsstrecke verläuft, beispielsweise überwacht un-
d/oder steuert. Wie vorausgehend erwähnt, wird bei der
vierten Ausführungsform das von einer der beiden An-
tennen 111A oder 111B empfangene Mikrowellensignal
durch destruktive Interferenz gegenüber dem von der
jeweils anderen Antenne 111B bzw. 111A empfangenen
Mikrowellensignal stark gedämpft. Welches der beiden
Empfangssignale stark gedämpft wird, hängt von der
Richtung ab, aus welches das Mikrowellensignal durch
den ersten Hohlleiter 101 zu der Koppelvorrichtung 105
gelangt ist. Die Empfangseinrichtung der ortsfesten Sta-
tion kann daher mit einer Vergleichseinrichtung ausge-
stattet sein, die anhand eines Vergleichs der von den
beiden Antennen 111A und 111B empfangenen Leistun-
gen die Herkunftsrichtung eines empfangenen Mikro-
wellensignals ermittelt.
[0052] Die zweite und dritte Ausführungsform können
auch jeweils mit der vierten Ausführungsform kombiniert
werden, indem sich anders als in den Figuren 5 und 6
nicht nur an einem Ende des parallel zu dem ersten

Hohlleiter 1 verlaufenden Abschnitts 6A des zweiten
Hohlleiters 6 ein bogenförmiger Abschnitt 6B und an
diesen ein weiterer gerader Anschnitt 6C anschließt,
sondern an beiden Enden des ersten Abschnitts 6A. In
diesem Fall können entsprechend der vierten Ausfüh-
rungsform zwei Antennen 111A und 111B vorgesehen
werden, nämlich je eine an jedem der in diesemFall zwei
senkrecht von einem ersten Hohlleiter 101 abragenden
Abschnitte 6C.
[0053] Wie Fig. 11 anhand eines Blockschaltbildes
zeigt, kann bei der vierten Ausführungsform auch eine
Umschalteinrichtung 114 vorgesehen sein, durchwelche
eine Sende‑ und Empfangseinrichtung 115 einer orts-
festen Station wahlweise mit einer der beiden Antennen
111A oder 111B verbindbar ist. Durch die bidirektionale
Wirkung der Dämpfung durch Interferenz kann über die
Schaltstellung der Umschalteinrichtung 114 gewählt
werden, in welcher der beiden möglichen entgegenge-
setzten Richtungen sich das Sendesignal der Sende-
und Empfangseinrichtung 115 der ortsfesten Station in
dem ersten Hohlleiter 101 ausbreiten soll bzw. aus wel-
cher Richtung ein Mikrowellensignal aus dem Hohlleiter
101 empfangen werden soll.
[0054] Wie Fig. 12 anhand eines Blockschaltbildes
zeigt, ist es darüber hinaus bei der vierten Ausführungs-
formauchmöglich, für die ortsfesteStationzwei separate
Sende‑ und Empfangseinrichtungen 115A und 115 B
vorzusehen, von denen jede nur mit einer der beiden
Antennen 111A oder 111B verbunden ist. Indem die
Frequenzen, auf denen die beiden Sende‑ und Emp-
fangseinrichtungen 115A und 115B arbeiten, verschie-
den gewählt werden, können, ist eine gleichzeitige Kom-
munikation über beide Antennen 111A und 111B in zu-
einander entgegengesetzten Ausbreitungsrichtungen in
dem ersten Hohlleiter 101 möglich.
[0055] Bevorzugt kann die oben beschriebene Kom-
munikationsvorrichtung auch als Bestandteil eines
Schleifleitungssystems zur konduktiven Übertragung
elektrischer Energie zwischen einer ortsfest montierten
Schleifleitung und einem an einem gegenüber der
Schleifleitung u.a. in Längsrichtung verfahrbaren elekt-
rischen Verbraucher angebrachten Stromabnehmer ver-
wendet werden. Dabei kann die Schleifleitung aus dem
ersten Hohlleiter 1, 101 gebildet sein und in Längsrich-
tung verlaufende Schleifleitungskontakte aufweisen,
welche in Fig. 3 und 4 bzw. 9 und 10 am unteren Ende
und beidseits des Längsschlitzes 4 angebracht, insbe-
sondere in das Profil des ersten Hohlleiters 1, 101 ein-
gefügt sind.
[0056] Es sei erwähnt, dass Hohlleiter-Koppler mit
Richtwirkung als solche in der Mikrowellentechnik be-
kannt sind. Sie werden jedoch bisher ausschließlich zu
messtechnischen Zwecken verwendet, nämlich dazu,
einen kleinen Leistungsanteil eines sich in einem Hohl-
leiter ausbreitenden Mikrowellensignals abzuzweigen,
um die von einemMikrowellensender abgestrahlte Leis-
tung und/oder die Reflexionsverhältnisse einer Hohllei-
ter-Übertragungsstrecke zu überwachen. Antennen, die
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als Bestandteile eines Kommunikationssystems Mikro-
wellensignale mit möglichst großer Sendeleistung in ei-
nen Hohlleiter abstrahlen oder mit möglichst großer
Empfangsleistungauseinemsolchenempfangensollen,
ragen nach dem Stand der Technik stets unmittelbar in
den Hohlleiter, welcher die für die Mikrowellensignale
vorgesehene Übertragungsstrecke darstellt, hinein.
Die vorausgehendbeschriebenenAusführungsbeispiele
sind nicht so zu verstehen, dass die in ihnen jeweils
enthaltenenMerkmale allesamt voneinander untrennba-
re Bestandteile der Erfindung wären. Vielmehr kann je-
des einzelne Merkmal eines Ausführungsbeispiels für
sich allein, d.h. auch ohne dessen andere Merkmale
einen wesentlichen Beitrag zur technischen Wirkung
der Erfindung leisten.

Bezugszeichen

[0057]

1, 101 Erster Hohlleiter
2, 102 Wandung
3, 103 Erster Hohlraum
4, 104 Schlitz
5, 105 Koppelvorrichtung
6, 106 Zweiter Hohlleiter
6A, 6B, 6C Abschnitte des zweiten Hohlleiters
7, 107 Zweiter Hohlraum
8, 108 Anliegender Wandungsabschnitt
9, 109 Anliegender Wandungsabschnitt
10, 110 Gegenüberliegender Wandungsab-

schnitt
11, 111A, 111B Antenne
12, 112A, 112B Steckverbinder
13, 113A, 113B Öffnung
114 Umschalteinrichtung
115, 115A, 115B Sende‑ und Empfangseinrichtung

Patentansprüche

1. Kommunikationsvorrichtung mit einem ersten Hohl-
leiter (1; 101), der einen von einer elektrisch leit-
fähigen Wandung (2; 102) umgebenen ersten Hohl-
raum (3; 103) aufweist, wobei die Wandung (2; 102)
aneinerSeite einen sich in Längsrichtungdesersten
Hohlleiters (1; 101) erstreckenden Schlitz (4; 104)
aufweist, der eine Bewegung einer in den ersten
Hohlraum (3; 103) hineinragenden Antenne entlang
des Hohlleiters (1; 101) ermöglicht, und mit einer
stationären Koppelvorrichtung (5; 105) zur Ein‑ und
Auskopplung eines Mikrowellensignals in den bzw.
aus dem ersten Hohlleiter (1; 101), dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Koppelvorrichtung (5;
105) einen zweiten Hohlleiter (6; 106) mit einem
zweiten Hohlraum (7; 107) aufweist, der an einer
Seite ohneSchlitz des erstenHohlleiters (1; 101)mit
diesem verbunden ist, dass die Koppelvorrichtung
(5; 105) mindestens eine stationäre Antenne (11;

111A, 111B) aufweist, die an dem zweiten Hohlleiter
(6; 106) in den zweiten Hohlraum (7; 107) hinein-
ragend angeordnet ist, und dass die Koppelvorrich-
tung (5; 105)mindestens eine die beidenHohlräume
(3; 103, 7; 107) miteinander verbindende Öffnung
(13; 113A, 113B) aufweist, die denDurchtritt von sich
in einem der beiden Hohlleiter (1; 101, 6; 106) aus-
breitenden elektromagnetischen Wellen in den je-
weils anderen Hohlleiter (6; 106, 1; 101) ermöglicht.

2. Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet,

‑ dass die Länge des zweiten Hohlleiters (6;
106) wesentlich, vorzugsweise mindestens um
denFaktor 10, geringer als die Längedes ersten
Hohlleiters (1; 101) ist, und/oder
‑ dass der zweite Hohlleiter (6; 106) an seinen
beiden Längsenden geschlossen ist.

3. Kommunikationsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,

‑ dass der zweite Hohlleiter (6; 106) in seiner
Längsrichtung einen parallel zu dem ersten
Hohlleiter (1; 101) liegenden ersten geraden
Abschnitt (6A) hat, der an mindestens einem
seiner beiden Enden in einen bogenförmigen
Abschnitt (6B) übergeht, der an seinem Ende
in einen weiteren geraden Abschnitt (6C) über-
geht, und dass eine stationäre Antenne (11;
111A, 111B) an demweiteren geradenAbschnitt
(6C) angeordnet ist, und/oder
‑ dass die mindestens eine stationäre Antenne
(11; 111A, 111B) in den zweiten Hohlraum (7;
107) von derjenigen Seite des zweiten Hohllei-
ters (6; 106) aus, welche der Öffnung (13; 113A,
113B) gegenüberliegt, oder von derjenigen Sei-
te des zweiten Hohlleiters (6; 106) aus, an wel-
cher sich die Öffnung (13; 113A, 113B) befindet,
hineinragt.

4. Kommunikationsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dassder zweiteHohlleiter (6; 106) einegeradeForm
hat und die Längsrichtungen der beiden Hohlleiter
(1; 101, 6; 106) parallel zueinander liegen.

5. Kommunikationsvorrichtung nach einem der voran-
stehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass nur eine stationäre Antenne (11) und eine
Öffnung (13) vorgesehen sind.

6. Kommunikationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei die beiden Hohlräume (103, 107) miteinander
verbindende Öffnungen (113A, 113B) vorgesehen
sind, derenMittelpunkte in Längsrichtungder beiden
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Hohlleiter (101, 106) einen Abstand voneinander
haben, der ein Viertel der Wellenlänge der elektro-
magnetischenWellen beträgt, zu deren Ausbreitung
der erste Hohlleiter (101) ausgelegt ist, und dass
zumindest zwischen einer der Öffnungen (113A,
113B) und demdieser Öffnung (113A, 113B) nächst-
gelegenen Ende des zweiten Hohlleiters (106) eine
Antenne (111A, 111B) angeordnet ist.

7. Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet,

‑ dass der Abstand der Antenne (111A, 111B)
von dem ihr nächstgelegenenEndedes zweiten
Hohlleiters (106) ein Viertel derWellenlänge der
elektromagnetischenWellen, zu deren Ausbrei-
tung der erste Hohlleiter (101) ausgelegt ist,
beträgt, und/oder
‑ dass der Abstand der Antenne (111A, 111B)
von der ihr nächstgelegenen Öffnung (113A,
113B) mindestens eine Wellenlänge der elekt-
romagnetischen Wellen beträgt, zu deren Aus-
breitung der erste Hohlleiter (101) ausgelegt ist.

8. Kommunikationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
zwischen jeder der zwei Öffnungen (113A, 113B)
und dem der jeweiligen Öffnung (113A, 113B)
nächstgelegenen Ende des zweiten Hohlleiters
(106) jeweils eine Antenne (111A, 111B) angeordnet
ist

9. Kommunikationsvorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass sie eine mit den bei-
den stationären Antennen (111A, 111B) der Koppel-
vorrichtung verbindbare stationäre Sende‑ und
Empfangseinrichtung (115) aufweist, welche eine
Vergleichseinrichtung enthält, die dazu eingerichtet
ist, anhand einesVergleichs der Intensitäten der von
den beiden stationärenAntennen (111A, 111B) emp-
fangenenMikrowellensignale die Richtung zu ermit-
teln, aus welcher sich ein Mikrowellensignal in dem
ersten Hohlleiter (101) zu der Koppelvorrichtung
(105) hin ausgebreitet hat.

10. Kommunikationsvorrichtung nach einem der An-
sprüche 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet,

‑ dass sie eine Umschalteinrichtung (114) auf-
weist, durch welche eine stationäre Sende‑ und
Empfangseinrichtung (115) wahlweise mit jeder
einzelnen der beiden stationären Antennen
(111A, 111B) verbindbar ist, und/oder
‑ dass sie zwei Sende‑ und Empfangseinrich-
tungen (115A, 115B) aufweist, die zum Senden
und Empfangen von Mikrowellensignalen auf
voneinander verschiedenenFrequenzen einge-
richtet sind, und vondenen jedemit jeweils einer

der beiden Antennen (111A, 111B) verbunden
ist.

11. Schleifleitungssystem zur konduktiven Übertragung
elektrischer Energie zwischen einer ortsfest mon-
tiertenSchleifleitung undeinemaneinemverfahrba-
ren elektrischen Verbraucher angebrachten Strom-
abnehmer, mit mindestens einer in eine Längsrich-
tung der Schleifleitung verlaufenden Kommunika-
tionsvorrichtung, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kommunikationsvorrichtung nach einem der vo-
ranstehenden Ansprüche ausgebildet ist.

12. Schleifleitungssystem nach Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die die Schleifleitung in
Längsrichtung verlaufende Stromschienen auf-
weist.

13. Schleifleitungssystem nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass die Stromschienen in einem
oder jeweils einem Hohlprofil mit einem in Längs-
richtung verlaufenden Längsschlitz angeordnet
sind.

14. Schleifleitungssystem nach Anspruch 13, dadurch
gekennzeichnet, dass ein oder mehrere Schleif-
kontakte des Stromabnehmers jeweils durch den
bzw. die Längsschlitze in das Hohlprofil an die eine
bzw. die Stromschienen bringbar sind.

15. SchleifleitungssystemnacheinemderAnsprüche11
bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Strom-
schienen an dem ersten Hohlleiter (1; 101), insbe-
sondere an der den ersten Hohlraum (3; 103) um-
gebenden elektrisch leitfähigen Wandung (2; 102),
direkt elektrisch leitend oder gegenüber dem ersten
Hohlleiter (1;101)elektrisch isoliert angeordnet sind.
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